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Geschiiftsbhericht

des

Obergerichts

fir das Jahr 1906.

Gesetzlicher Vorschrift nachkommend, beehren
wir uns, Ihnen iiber die Tétigkeit des Obergerichts
und seiner Abteilungen, sowie der untern Gerichts-
behorden wihrend des Jahres 1906 hiermit Bericht
zu erstatten.

I. Obergericht.

Im Bestande der Mitglieder des Obergerichts und
der Suppleanten sind keine Verdnderungen einge-
treten.

Auf 30. September reichte Herr Dr. Brand seine
Demission als Obergerichisschreiber ein; an seine Stelle
wurde durch den Grossen Rat zum Obergerichts-
schreiber gewihlt: Herr Firsprecher Hugo Mosimann,
erster Kammerschreiber des Obergerichts. Er wurde
als Kammerschreiber ersetzt durch Herrn Fiirsprecher
Franz Stampfli. Auch der II. Kammerschreiber, Herr
Fiirsprecher Arthur Gdumann, reichte seine Demis-
sion einj; er wurde ersetzt durch Herrn Fiirsprecher
Ariste Rollier.

Unterm 20. Oktober schritt das Obergericht zur
Neubestellung seiner Kammern fir die Jahre 1907
und 1908; es wurden zugeteilt:

a) der Kriminalkammer die Herren Oberrichter
Streiff, als Priisident, Meyer und Reichel;

b) der Anklage- und Polizeikammer die Herren
Oberrichter Lanz, als Prisident, Manuel und
Grasser;

¢) dem Appellations- und Kassationshofe die Herren
Oberrichter Dr. Leuenberger, Prisident des
Obergerichts, Biizberger, Vizeprisident, Thor-
mann, Schorer, Folletéte, Merz, Krebs, Ernst
und Chappuis. '

Die seit lingerer Zeit bestehende Trennung des
Appellations- und Kassationshofes in zwei Abteilungen
wurde beibehalten. Es wurden zugeteilt an die

I. Abteilung : Herr Prisident Lieuenberger, Herren
Oberrichter Thormann, Folletéte, Krebs und Reichel.
(Herr Oberrichter Reichel, der eigentlich der Kriminal-
kammer zugeteilt ist, bei der stindigen Zweiteilung
des Appellations- und Kassationshofes jedoch zur Be-
setzung dieser Kammern zugezogen werden muss,
wird — ausser withrend der Gerichtsferien — in der
Kriminalkammer regelmissig durch einen Oberge-
richtssuppleanten ersetat.)

II. Abteilung: Herr Vizepridsident Biizberger,
Herren Oberrichter Schorer, Merz, Ernst und Chappuis.

Das Reglement betreffend die Zweiteilung des
Appellations- und Kassationshofes wurde weiterhin
in Kraft erklért.

Dem Obergericht wurde im Berichtsjahre der vom
Regierungsrate und der grossriitlichen Kommission
ausgearbeitete Gesetzesentwurf betr. den bedingten
Straferlass zur Berichterstattung zugewiesen. Das
(tericht beschloss grundsitzlich Eintreten auf den
vorgelegten Entwurf, erklirte sich auch mit dem im
Entwurfe akzeptierten System des ,bedingten Straf-
erlasses* prinzipiell einverstanden, legte aber dem
Regierungsrate unter eingehender Begriindung eine
selbstindige abgednderte Fassung des Gesetzesent-
wurfes vor.

Gestiitzt auf die in der letzten Zeit gemachten
Wahrnehmungen sahen wir uns veranlasst, an den
Regierungsrat ein Schreiben zu richten, worin dieser
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in hiufigen
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uns zur Kenntnis gelangten Fillen von seiten der
ausserehelich geschwiingerten Frauenspersonen die
Schwangerschaftsanzeige nicht oder doch nicht recht-
zeitig gemacht worden ist, wodurch dann die betreffen-
den Kldgerinnen vielfach ihres Klagerechtes verlustig
gingen. Da die Gemeinden am Ausgange der Pater-
nitétsstreitigkeiten interessiert sind, wurde beim Re-
gierungsrate die Anregung gemacht, durch ein Kreis-
schreiben die Gemeinden auf das noch zu Recht-Be-
stehen der Satzungen 173 und 186 C. G. aufmerksam
zu machen und sie aufzufordern, geeignete Mass-
nahmen zu treffen, dass den Vorschriften der Satzung
173 C. G. jeweilen nachgelebt werde.

Am 10. November erliessen wir an simtliche Ge-
richtsprisidenten des Kantons folgendes Kreisschreiben:

yDurch Schreiben vom 8. November 1906 teilt
uns die Justizdirektion des Kantons Bern mit, dass
sie in letater Zeit mehrfach in Erfahrung gebracht
habe, dass § 11 der Vollziehungs-Verordnung vom
16. Mai 1878 iiber den Bezug der Gebiihren der
Amts- und Gerichtsschreibereien, wonach die Aus-
héndigung gerichtlicher oder administrativer Akten-
stiicke an eine Partei, einen Bevollméchtigten, Impe-
tranten oder Verrichtungsbeamten erst erfolgen darf,
nachdem dem Akte ein den fixen Gebiihren ent-
sprechender Betrag an Gebiihrenmarken beigesetzt
worden ist, nicht ausnahmslos und nicht von allen
Gerichtspriasidenten respektiert werde. Es komme
insbesondere nicht selten vor, dass die Gerichts-
schreiber den Betreibungsgehiilfen amtliche Ladungen,
Editionsaufforderungen, Notifikationen u.s. w. in Zivil-
rechtsstreitigkeiten zur Verrichtung ibergeben, auf
denen die fixen Gebithren noch nicht mit Marken
abgestempelt sind. Allerdings werde von den betref-
fenden Beamten behauptet, dass in solchen Fillen
die Verrechnung der Gebiihren jeweilen unverziiglich
nach Riickstellung des betreffenden Aktes durch den
Betreibungsgehiilfen stattfinde. Dessen ungeachtet
miisse einem derartigen Verfahren energisch entgegen-
getreten werden, weil dasselbe den bestehenden Vor-
schriften widerspreche und weil in vielen Fillen eine
wirksame und zuverlissige Kontrolle dariiber, dass
die Gebiihren nachtriiglich wirklich verrechnet wer-
den, nicht mehr ausgeiibt werden kionne. Dies sei
namentlich dann der Fall, wenn, wie es mitunter in
Kompetenzstreitigkeiten geschehe, die Aktenstiicke,
auf welchen dic Gebiihrenmarken angebracht sind
oder angebracht sein sollen, von keiner Partei und
von keinem Anwalt herausverlangt, infolgedessen
vielleicht vernichtet werden.

Nach § 15 der zitierten Verordnung ist den Ge-
richtsprisidenten zur Pflicht gemacht, iiber die Be-
folgung der in den §§ 11 und 12 aufgestellten Vor-
schriften zu wachen und sich vor Unterzeichnung
der Akten, Ausfertigungen und Protokolle jeweilen
zu iiberzeugen, ob den Bestimmungen iiber die Ver-
wendung der Gebithrenmarken nachgelebt worden sei,
sowie eventuell vor Beisetzung ihrer Unterschrift fiir
die Nachholung des Versiumten zu sorgen.

Sie werden hiermit auf die Thnen in § 15 der Ver-
ordnung vom 16. Mai 1878 auferlegten Pflichten auf-
merksam gemacht und zu deren genauer und ge-
wissenhafter Erfiillung nachdriicklich eingeladen,“
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Der kantonalen Baudirektion haben wir nach Ein-
sichtnahme in die Pline fiir das neu zu erstellende
Obergerichtsgebdude mitgeteilt, dass wir mit dem uns
vorgelegten Projekte einverstanden seien, aber dem
Wunsche Ausdruck geben, es mochte das Gebdude
einzig fiir die Zwecke des Obergerichts reserviert
bleiben.

Die Justizdirektion iibermittelte uns zur Yernehm-
lassung zwei Eingaben von Interessenten an den
Grossen Rat betreffend authentische Interpretation
einmal der Satzungen 338, 398, 388 C. G. (Rechts-
verhiiltnisse an Quellen), und sodann der Satzungen
479, 480, 487 C. G. (Pfandhaftung bei Erhohung
der Hypothekarzinse); wir reichten derselben unsere
motivierten Antworten ein.

In der ersten wurde daran festgehalten, dass dem
bernischen Rechte ein besonderes Quelleneigentum
unbekannt sei und dass Rechte auf Quellen nur als
Dienstbarkeiten begriindet werden konnen; es wurde
aber festgestellt, dass diese Dienstbarkeiten sowohl
als Real- wie als Personalservituten begriindet werden
konnen und vorgeschlagen, die Bestimmungen der
Satzung 477 C. G. auf dem Wege der authentischen
Interpretation als bloss dispositiven Charakters zu er-
kliren, so dass der Annahme der Uebertragbarkeit
dieser Dienstbarkeiten nichts mehr im Wege stehe.

Die verlangte Interpretation der Satzumgen 479,
480 und 487 C. G. B. sodann wurde ablehnend be-
gutachtet, indem in genauerer Prézisierung der vom
Appellations- und Kassationshof in seinem Urteil i. S.
Bucher-Durrer ca. Spar- und Leihkasse Bern nieder-
gelegten Erwigungen bemerkt wurde, dass fiir eine
Erhohung des Hypothekarzinses nicht die Errichtung
neuer Titel, sondern bloss eine Anmerkung im Grund-
buche notig sei und das auch nur dann, wenn der
urspiingliche Vertrag einen bestimmten Zinsfuss an-
gebe und nicht beziiglich der Verzinsbarkeit eine
allgemeine Formulierung enthalte, die auch eine all-
fillige Erhohung des Zinsfusses umfasse (wie: ,nach
dem jeweilen iiblichen Zinsfusse“ ete.); bei dieser
Sachlage, so wurde ausgefiihrt, sei eine Interpretation
der fraglichen Satzungen in dem gewiinschten Sinne
— dahin, dass solche Zinserhthungen ohne weiteres
Pfandrecht geniessen — von keinem wesentlichen
Interesse und wiirde iiberdies mit Riicksicht auf den
Grundsatz der Publizitit der Pfandrechte einen eigent-
lichen Riickschritt bedeuten.

Die in den Geschiftsberichten der Vorjahre schon
mehrfach hervorgehebene Dringlichkeit der Vermeh-
rung der Mitglieder des Obergerichts muss neuerdings
betont werden, da die Geschéfte sich im Berichts-
jahre wiederum vermehrt haben. Da auch die Sekre-
tariatsarbeiten in den letzten Jahren, namentlich in-
folge der Notwendigkeit einer stindigen Zweiteilung
des Appellations- und Kassationshofes, eine erhebliche
Vermehrung erlitten haben und die Einstellung pro-
visorischer Hiilfskrifte mehrfach nétig wurde, waren
wir genotigt, beim Regierungsrate um die Gewihrung
der notwendigen Kredite zur Anstellung einer juri-
stischen Aushiilfe einzukommen. Der Regierungsrat
hat unsern Ansuchen jeweilen entsprochen. Dadurch
wurde erméglicht, dass viele riickstindige Arbeiten
nachgeholt werden konnten. Die provisorische Juri-
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stische Aushiilfe kann angesichts der sich stets meh-
renden Geschaftslast des Obergerichtes und seiner
Abteilungen nicht mehr entbehrt werden; wir haben
deshalb an den Regierungsrat das Gesuch gerichtet,
bei Bestellung des neuen Budgets den nitigen Kredit
fir die definitive Anstellung eines derartigen Ange-
stellten aufzunehmen.

In 26 Sitzungen des Obergerichts wurden 255 Ge-
schiftsnummern behandelt, worunter folgende haupt-
siichliche Gleschiifte :

A. Assisen.

Es fanden 12 Herauslosungen von kantonalen
Geschwornen zur Bildung von Vierzigerlisten fiir die
Assisensitzungen statt, nimlich fiir den II. Bezirk 4,
fiir die vier andern Bezirke je 2. Von den General-
listen wurden als Geschworne gestrichen :

wegen Inkompatabilitit

»  Absterbens M

»  Wegzuges aus dem Bezirk

»  Gebrechen und Krankheit .
iiberschrittener Altersgrenze . . . .
Nichtwiéhlbarkeit (weil im Alter von

unter 25 Jahren) : .

Es muss konstatiert werden, dass seitens vieler
Richterimter der ihnen erteilten Weisung, die Ge-
schwornenlisten zu durchgehen und allfillige Strei-
chungsgriinde uns zur Kenntnis zu bringen, gar nicht
oder nur in ungeniigender Weise nachgelebt wird.
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B. Staatsanwaltschaft.

Im Personalbestande sind keine Veréinderungen
eingetreten. Der auf eine neue Amtsdauer wieder-
gewihlte Generalprokurator wurde auftragsgemiss
beeidigt.

Der Staatsanwalt des V. Bezirks war infolge
Krankheit verhindert, seine Funktionen wiihrend
einer Assisensession auszuilben; wir bezeichneten als
ausserordentliche Stellvertreter desselben die Herren
Fiirsprecher Alfred Gigon, Albert Cuttat und Joseph
Ceppi, Gerichtsprisident, alle in Delsberg.

Dem Generalprokurator haben wir unser Schreiben
vom 4. Juni 1904 (Geschiftsbericht des Obergerichts
pro 1904, p. 2) in Erinnerung gerufen und ihn auf-
gefordert, sich kiinftighin strikter an die Vorschrift
des Art. 70 G. O. zu halten, damit es nicht mehr
vorkomme, dass sein Jahresbericht uns erst nach der
Drucklegung zur Kenntnis gelange; der Bericht sei
so rechtzeitig abzufassen, dass er bei der Beratung
des obergerichtlichen Geschiéftsberichtes vorliege.

Durch Schreiben vom 22. September haben wir
den gleichen Beamten darauf aufmerksam gemacht,
dass er gemiss § 299 P. verpflichtet sei, einer an
ihn erlassenen Vorladung vor den Appellations- und
Kassationshof personlich Folge zu geben oder recht-
zeitig fiir Ersatz zu sorgen.

C. Gerichtsprasidenten und Untersuchungsrichter.

In den Amtsbezirken Wangen, Oberhasle, Nidau,
Frutigen und Konolfingen sind - infolge Demission der
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bisherigen Inhaber die Gerichtsprisidentenstellen neu
besetzt worden.

Einige Gerichtspriisidenten zeigen sich in der Aus-
fiithrung der ihnen erteilten Auftrige siumig und
miissen oft an die gleichen Angelegenheiten wieder-
holt erinnert werden. Derartige Verzogerungen haben
immer unangenchme Folgen und sollten géinzlich ver-
mieden werden.

In der Untersuchungssache gegen Regierungsstatt-
halter Schneider und Aktuar Weibel in Nidau haben
wir als ausserordentlichen Untersuchungsrichter er-
nannt Herrn Untersuchungsrichter Rudolf in Biel
und diesen auf begriindet befundenes Ansuchen hin
ersetzt durch Fiirsprecher Heuer, Gerichtsprisident
in Burgdorf.

Durch eine anonyme Eingabe wurde uns Mitteilung
davon gemacht, dass ein Gerichtsprisident durch
Futter-, Vieh- und Strohhandel eine Nebenbeschaf-
tigung betreibe, die mit seinem Amte nicht vereinbar
sei. Wir haben diese Angelegenheit durch den Staats-
anwalt des betreffenden Bezirks untersuchen lassen
und nach Kenntnisnahme vom Berichte desselben be-
schlossen, von weitern Massnahmen gegen den betref-
fenden Richterbeamten dermalen Umgang zu nehmen.

D. Betreibungs- und Konkursdmter.

Die Betreibungs- und Konkursbeamten von Erlach,
Delsberg, Nidau und Freibergen wurden auf eine
neue Amtsperiode wiedergewiihlt und diese Wahlen
durch das Obergericht bestitigt.

Im Amtsbezirk Obersimmental wurde an Stelle
des verstorbenen Robert von Griinigen zum Betrei-
bungs- und Konkursbeamten gewihlt Herr Rieben,
Angestellter in Blankenburg. Auch dieser Wahl
wurde, nachdem ecine gegen dieselbe gerichtete Kas-
sationsbeschwerde durch den Grossen Rat abgewiesen
worden war, die Bestitigung erteilt.

Die von den Amtsgerichten getroffenen Wahlen
von Betreibungsgehiilfen wurden ebenfalls bestitigt,
mit Ausnahme einer einzigen, in welchem Falle die
Bestiitigung eines zum Betreibungsgehiilfen gewihlten
Landjiigers unter Hinweis auf einen frithern Entscheid
(Geschiftsbericht des Obergerichts pro 1905, p. 2)
abgelehnt wurde.

Gegen zwei Wahlen von Betreibungsgehiilfen
langten Beschwerden ein; beide wurden als unbe-
griindet abgewiesen.

E. Fiirsprecher.

Den Akzess zur theoretischen Fiirsprecherpriifung
erhielten 27, denjenigen zur praktischen Priifung 18
Kandidaten.

Das in § 4, Ziffer 5 des Priifungsreglementes vor-
gesehene Fihigkeitszeugnis wurde an 20 Kandidaten
erteilt; 16 Kandidaten wurden nach bestandenem
Examen als Fiirsprecher patentiert und beeidigt.

Das Gesuch eines Kandidaten, es. miochte die in
§ 11 des Gesetzes vom 10. Dezember 1840 vorgesehene
Frist auf sechs Monate beschrinkt werden, wurde
abschligig beschieden und dem Gesuchsteller geant-
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wortet, dass die fragliche Frist sich laut gesetzlicher
Bestimmung vielmehr auf ein Jahr erstrecke.

Beschwerden, die nach dem Gesetze iiber die Ad-
vokaten, vom 10. Dezember 1840, zu erledigen sind,
langten 31 ein.

Davon wurden:
zugesprochen
abgewiesen
teilweise 7u(respr00hen und teilweise dbg()WlQSOIl
durch Riickzug erledigt .
nicht eingetreten wurde auf

Ein Anwalt wurde wegen Widerhandlung gegen
das Advokatengesetz unter zwei Malen mit einer Busse
von je Fr. 30, ein anderer mit einer solchen von
Fr. 20 belegt.

Ziwei Anwilte wurden wegen Verlustes der biirger-
lichen Ehrenfihigkeit in der Ausiitbung ihres Berufes
eingestellt.

Ein Anwalt hatte fiir die eine Prozesspartei ein
Armenrechtsgesuch abgefasst und trat nachher im
Prozesse als Vertreter der andern Partei auf. Es wurde
ihm eine Frmahnung erteilt und ihm, gestiitzt auf
Art. 16 des Advokatengesetzes, untersagt, fernerhin in
dem fraglichen Prozesse als Parteianwalt aufzutreten.

Den Herren: Fritz Wey, von Rickenbach, in Bern,
Bernhard Krauss, in Dornach, Raoul Prétre, in
Courtelary, Georges Edouard Diricq, in Delsberg und
Ulrich Hangértner, in Altstitten (St. Gallen), wurde,
gestiitzt auf die vorgelegten Belege, gemiss Art. 5 der
Ucbergangsbestimmungen zur schweizerischen Bundes-
verfassung vom 29. Mai 1874 die Bewilligung zur
Ausitbung der Advokatur im Kanton Bern erteilt.

Eine Einfrage, ob im Kanton Bern Frauen das
Fiirsprecherpatent erwerben und die Advokatur aus-
iiben konnen, wurde abschligig beantwortet unter
Hinweis darauf, dass bisher stets angenommen wurde,
es sei, angesichts der Natur des Anwaltsberufes als
Quasibeamtung, fiir die Zulassung zur bernischen
Fiirsprecherpriifung bezw. zur Ausiibung des Anwalts-
berufes im Kanton Bern der Besitz des Aktivhiirger-
rechtes als notwendige Voraussetzung anzusehen, so
dass, da den Frauen das Aktivhiirgerrecht abgehe,
von einer Zulassung derselben zur bernischen Fiir-
sprecherpriifung bezw. zur Ausitbung des Anwalts-
berufes im Kanton Bern nicht die Rede sein konne.

Ut =1 = =3 Q0

F. Kompetenzstreitigkeiten.

Streitigkeiten iiber die Kompetenz- Abgrenzung
zwischen den Verwaltungs- und Gerichtsbehorden
(vgl. Art. 23 des Gesetzes vom 10. Mirz 1854) kamen
fiint zur Verhandlung. In drei Fillen wurde die Sache
den Administrativbehorden zugewiesen und in zweli
Fillen die Kompetenz der Gerichtsbehorden in An-
spruch genommen. Simtliche Félle wurden in Uber-
einstimmung mit dem Regierungsrate erledigt.

G. Vermischtes.

Urlaubsgesuche langten 35 ein; simtlichen wurde

entsprochen.

Andere, kein allgemeines Interesse bietende Ge-
schiifte kamen zur Behandlung 91.

Obergericht.

II. Appellations- und Kassationshof.
1. Zivilrechtsstreitigkeiten,

welche infolge Appellation, Ubergehung der ersten
Instanz oder gemiss dem Gesetz vom 6. Juli 1890
betreffend das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten
iiber Haftpflicht, sowie iiber geistiges und gewerb-
liches Eigentum, einlangten:

Aus; dem: Jahre11905: héngig . vt eoin . 63
Im Jahre 1906 neu hinzugekommen . 280

Zusammen 343

Hiervon wurden durch Urteil erledigt, und zwar:

In Bestiitigung des erstinstanzlichen Urteils . 81
In Abénderung des erstinstanzlichen Urteils . 36
In teilweiser Abéinderung des erstinstanzlichen
Urteils - . . 4. hs bkl 4
Infolge Umfrehung der ersten Instanz 114
Infolge Kompromisses . . 1

Gemiss dem angefiithrten Geqetze vom 6 Juh
1890, wonach der Appellations- und Kassa-

tlonshof die einzige Instanz ist . . . % . 1
Auf andere Weise wurden erledigt . . 24
Auf Ende des Jahres 1906 waren noch unerledlgt e

Zusammen 343

Von den im Ausstand gebliebenen Zivilgeschiften
wurden eingesandt: im Dezember 17, im November
14, frither 41.

Im weitern wird hier auf Tabelle I verwiesen.

Gtesuche um Gestattung von Oberexpertisen und
Oberaugenscheinen langten 16 ein; in 12 Féllen wurde
entsprochen, 4 Gesuche wurden abgewiesen.

Einer Prozesspartei wurde eine Trolerbusse von
Fr. 50 auferlegt.

Auf eine beziigliche Anfrage der Justizdirektion
wurde geantwortet, der Appellations- und Kassations-
hof dringe darauf, dass in Zukunft die Vorschriften
des § 296 P. und des § 2, Ziffer 3 des Gesetzes vom
6. Juli 1891, wonach in appellablen Fhescheidungs-,
Paternitiits- und Hajtpflichtprozessen die wesentlichen
tatsiichlichen Anbringen der Parteien in Gegenwart
des Gerichtes und unter Leitung des Prisidenten zu
Protokoll genommen werden sollen (soweit sie nicht
bereits in der Ladung enthalten sind), strikte gehand-
habt werde und dass die davon abweichende Praxis,
weil gesetzwidrig, nicht geduldet werden konne.

Geestiitzt auf eine Mitteilung der Justizdirektion
iiber das wvon einem Amisgericht in Ihescheidungs-
sachen befolgte Verfahren haben wir gegen dieses
Gericht eine Untersuchung angeordnet, welche fol-
gendes Resultat ergab:

Eine amtliche Ladung zum Sithneversuch, gestiitzt
auf das Ansuchen einer Partei, hat nur in weamigen
Fillen stattgefunden. Giewdhnlich erschienen die Par-
teien zufolge miindlicher Konvention vor dem Richter
und brachten ihre Anliegen gemeinsam vor. Sie
waren durchweg nicht bloss mit der Scheidung ein-
verstanden, sondern hatten sich auch iiber alle Neben-
folgen unter sich verstindigt. Gewohnlich liess sich
die Ehefrau vom Regierungsstatthalter einen ausser-
ordentlichen Beistand verordnen, unter dessen Mit-
wirkung die Parteien iiber alle wesentlichen Punkte
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einen Ehescheidungsvertrag — auch giiterrechtlicher
Ehescheidungsvertrag genannt — abschlossen, dem
der Regierungsstatthalter seine amtliche Genehmigung
erteilte. In drei Geschiften wurde iiber den Aus-
sohnungsversuch gar kein Protokoll aufgenommen;
in einem weitern Falle wurde ein Aussohnungsver-
such itberhaupt nicht abgehalten, gestiitzt auf einen
Brief der einen Partei, laut welchem .jede diesbe-
ziigliche Bemiithung fruchtlos gewesen wire.“

Auch zur amtsgerichtlichen Verhandlung erschienen
die Parteien fast immer ohne Erlass einer Vorladung,
lediglich gestiitzt auf eine miindliche Parteiverein-
barung. Schriftliche Klagsbegriindungen existierten
daher nur in den seltensten Fillen, und weder dem
Regierungsstatthalter noch dem Staatsanwalt wurde
jemals eine Klagsvorladung oder eine Terminsanzeige
zugestellt. Ein Beweisentscheid wurde nirgends aus-
gefillt und ein Beweisverfahren fand infolgedessen
niemals statt.

Die Urteilsmotive lauteten ziemlich stereotyp da-
hin: dass die Ehe sehr zerriittet sei, dass ein weiteres
Zusammenleben der Ehegatten mit dem Wesen der
Ehe unvertriglich sei, dass diese unhaltbaren Ver-
hiltnisse dem Gerichte bestens bekannt seien, und
dass der vorgelegte Vergleich den Umstéinden ange-
messen sei.

Endlich wurde auch die Gebiihrenverrechnung
nicht als eine einwandfreie befunden.

Gestiitzt auf die Resultate dieser Untersuchung
wurde dem Préisidenten und den Mitgliedern des be-
treffenden Amtsgerichts wegen Pflichtverletzung ein
Tadel erteilt.

Gegen 34 Urteile des Appellations- und Kassa-
tionshofes wurde der Rekurs an das Bundesgericht
ergriffen (inbegriffen sind 4 Rekurse aus dem Vorjahre).

Hiervon wurden erledigt:

Durch Bestétigung der Urteile . . . . . . 1

Durch Abiinderung der Urteile . .

Teilweise Abénderung (Erhohung bezw. Herab-
setzung der zugesprochenen Entschadlgung)

H~ Q0

Nichteintreten .
Durch Riickzug :
Urteile stehen noch aus

Do W Ot

In den an das Bundesgericht weitergezogenen
Greschiften handelte es sich um:
Schadenersatzforderungen aus dem Haftpflicht-

gesetz vom 1. Juli 1875
Patent- und Markenstreitigkeiten
Forderungen gestiitzt auf das O. R.
Ehescheidungen :

Konkursrechtliche Anspruche
Entvogtung .
Unerledigt .

2. lustizgeschafte.

Es wurden hingig gemacht:
Bevogtungsbegehren (zugesprochen 3,
wiesen 1) . -
Entvogtungsbegehwn (abgew1esen)
Rehablhtatlonsgesuche (zugesprochen 3, abge-
wiesen 1) :

abge-

4

1
R
Ubertrw 9
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Ubertrag 9
Armenrechtsbegehren (zugesprochen 143, abge-

wiegen 13, sonst erledigh 2) © =0 .0 oo 156
Abberufungsbegehren Yol o 1
Exequaturgesuche 2
Rekusationsgesuche ; 1
Kostenmoderationen (Rekurse) 22

Beschwerden gegen Friedensrichter 3

o ,  Gerichtspriisidenten . 3

2 ,  Amtsgerichte . 8

- Schledsvel ichte : 3
\1cht1gke1tsklagen geO'en Urteile der Friedens-

richter 3
Nlchtlgkeltsklaoen gegen Urteile der Gerichts-
prisidenten . e

Beschwerden gegen Fursprechor e 1
Insinuationsgesuche auswirtiger Geuchte, Rocra-

torien 242
Aktenvervollstandlgunoen, Verfiigungen und

andere Beschliisse o 260

Zusammen 793

Es wird hier auf die beiliegende Tabelle II ver-
wiesen.

3. Strafsachen.

Revisionsgesuche langten 6 ein; eines wurde zuge-
sprochen, die andern abgewiesen.

Strafverjihrungseinreden wurden 3 erhoben,
wurden gutgeheissen.

Kassationsgesuche gegen Urteile der Assisen wurden
2 eingereicht; beide wurden vor der Beurteilung
zuriickgezogen.

alle

III. Aufsichtsbehorde in Betreibungs- und
Konkurssachen.

In Betreff der Geschiftstitigkeit dieser Gerichts«
abteilung wird auf den von ihr abgegebenen Bericht
verwiesen.

IV. Anklage und Polizeikammer und
V. Kriminalkammer.

Es wird hier auf den Bericht des Generalproku-
rators {iber die Strafrechtspflege fiir das Jahr 1906
verwiesen.

VI. Untere Gerichtsbehorden.

Uber die von diesen Behirden erledigten Ge-
schiifte geben die Tabellen III und IV, auf welche
hier verwiesen wird, eine iibersichtliche Darstellung.

VII. Gewerbegerichte.

Im Laufe des Berichtsjahres wurden in den Ort-
schaften Delsberg, Pruntrut und Thun Gewerbege-
richte eingefiihrt. Gemiss Art. 20 des Dekrets vom
1. Februar 1894 haben die Gewerbegerichte von Bern,
Biel, St. Immer, Interlaken und Thun Jahresberichte
emcreleleht

Uber die Titigkeit der Gewerbegerichte gibt
nachstehende Tabelle Aufschluss:
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Erledigung der eingereichten Klagen.
Eingereichte Klagen erledigt g; Anzahl
Klagen durch durch Urteil zu Gunsten g der
- z s
= .80 N Jis =7
= B 25|58 85 = 3 =) 2 18] & ©
= £ = |22 |8P|85! & B & gFa] @3
| €| 5 |Fs|sF |88 2|l T 8 o at| § S
= E| B |uElls|EF| B i Rl AR E |22 = | =
=) = £ o g | S 2 RN < o . gﬂ) fn & o @ ]
£ | 27| 8| BeaE gole ] g i SEl ) g
<8 g | Rafiigil 8 Mol 5| §
g 8o ggl8gl G = | M |® 8l 2| &
P EsET mE| S| 8| 8 it Bt
<" |= ) = =]
< ]
Bern und Umgebung . 18 (362|380 69| — | 97(166(102| 59| 53 214] —|198| 82
Biel 251170195132 5 19156 15 8| 13| 36 3| 81| 39
St. Immer . 3| 40| 43| 19 4| 15| 38 4| — 1 5 —| —| 16
Interlaken b [::911 961 15 1] 21§ 37| 21| 25| 13} 59| —| 58| 45
Thun 2:1427(.291 19 1 3| 23 3 1 2 61 —| 10 9
Pruntrut 3 : : L
Die Angaben waren trotz Reklamationen nicht erhiltlich.
Delsberg J

Bern, 1. Juni 1907.

Im Namen des Obergerichts:

Der Prisident:

Le

uenberger.

Der Gerichtsschreiber:

Mosimann.
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Ubersicht der im Jahre 1906 beim Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern als einzige Instanz
oder Umgehung der ersten Instanz oder Kompromiss héngig gemachten und von

oder infolge Appellation

demselben beurteilten Zivilrechtsstreitigkeiten.

Tabelle I.

Amtsbhezirke

Yon 1905 hiingig
Im Jahr 1906 eingelangt

Erledigt
durch Urteil

Erledigt durch

Gegenstand der erledigten Geschifte

Destiitigt
abgeindert

Bestiitigt
Abgeiindert

Teilweise {

Forumsverschluss
Kassation
Reform
Vergleich oder Abstand
Ausbleiben des Appellanten

beim Abspruche
Unerledigt auf das Jahr 1907

iibergetragen

Statusklagen
Ehescheidungen, Kheeinsprachen

und Nichtigkeitsklagen

Vaterschaftsklagen
Klagen aus dem Immobiliar-
sachenrecht
Dito aus dem Mobiliarsachen-

recht und O.-R.

Erbschafts-
und Testamentsstreitigkeiten

Haftpflichtstreitigkeiten
Streitigkeiten betr. geistiges

Eigentum
Rekurse gegen Konkurs-

rkenntnisse
Streitigkeiten nach § 36 E. G.

N
V)

E
mit Ausnahme d. Rechtséffnungen

Rechtsoffnungen

Vindikationen,
provisorische Verfiigungen etc.

Expropriationen

Aarberg
Aarwangen
Bern

Biel .

Biiren .
Burgdorf .
Courtelary
Delsberg .
Erlach .
Fraubrunnen .
Freibergen
Frutigen
Interlaken.
Konolfingen .
Laufen .
Laupen.
Miinster
Neuenstadt. .
Nidau .
Oberhasle .
Pruntrut
Saanen . \
Schwarzenburg .
Seftigen

Signau . ;
Ob.-Simmenthal .
N.-Simmenthal .
Thun
Trachselwald
‘Wangen

Total Appellat.-Geschéfte

Umgehung derI.Instanz

Kompromisse . . .
Appellationshof als ein-
zige Instanz

Total dieser Geschiite
Gesamttotal der Zivilge-
schifte San
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Tabelle II b.
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Ubersicht der vom Appellations- und Kassationshofe des Kantons Bern im Jahre 1906 beurteilten Justizgeschafte.
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Tabelle TIL. Obersicht der von den Friedensrichtern, Gerichtsprasidenten und
) Gerichtspriisident als endlicher Richter Gerichtspriisident als
S
ioAE 318 |4 5
Amtsbezirke g z EE: 53 cUd T é Eig 2 3|2 |9 AR
g ls | 2|3 515|358 |¢ E & | 5 | 3
= Fx = < | = e = = b=
| e R :
o MR LS =
! Aarperg .. .. o} 61F 1370 601 64 g1 - H0B ) =31 - 41 1F0) 2Bl 24 1| —
Aarwangen . . . .| 48| 137 67| w0 | —| 4| 95/ 3| 5| 4| 26| 80f 40| 39| 1
I . . o 0861 —F — | —l et — | —| —| —| —| 105| 92 8| 5
Bern{ II . . . .| —| 843| b11| 316] 16| — | — — | —| —|843| —| 739| 185| 522 | 32
T - b= 10351 85| 162) 281 — | 9 [ 801 — (1041 41171 114f 101 8. [« 5
Biel . . . . . .|482] 398| 288| 94| 16| — | — | 171| —| 38| 6|183| 445|| 105| 310 | 30
Biiren /ool 00 381600 A6 20 960 o T 60 —| 5| —| 3| 17| — | 12| 5
Burgdarf -, .- - 188} 194} 206 A8 - 6] | 92| —| 5| 24| 33| 167|| 35| 129 | 3
Courtelary . ... . .(J1ga] 16801 96} 12 A} 1L 95| —| 2| 16| b4| 199| 39| 159 | 1
Delsberg: . . 0 1084 924 46} 42 4] =i 0 59| —| 3 161 99| 15| 81| 8
Belach. 0 . ol o180 AR 301 H3LE b -~ —p ] 44| —| —| 1| 2 9 8 1| —
Fraubrunnen . . .| 49| 122 76| 45 1|— | 38 85| —| 7| 24 3 42 201 21 1
Freibergen . . . .| 41 Y91 59| 19} 1146 /) .2 41 11| 4 7| 5] 112 36| 76 | —
Brutigen . -, .. op ol 880 10U 8B4l 60: 18] | 9 90| —| 12| 5| 47| 68| 28| 83| T
Interlaken . . [ 1451 2131 1561 4711 1 92 1341 | 454 81+ - | 9761 129 144 10
Korolfingen « . « ;| 5by 94 b1k 271 Afe b 2 631 — 21 111 11 951 93 I
Faufen. . 0 186 92( 764 1l b oo d 68 —| 1| —| 19| 42| 24| 18| —
Baupen - ~.. .. 311 230 6| 13} 1|—|— 5| — 8 b 5 2 2t
Miinster . . .. . f121] 2064 1631 45 81— 1 19244 | 821 992 [ ol 2421 1461 94| 2
Neuenstadt . . . .| 181 20 8 9 8]|—|—| 13— —| 1| 6] 52 11| 40| 1
Nidai . o .oc o} aa) 18l B56F o4 3a) ol i 86| —| 3| 18 151 20j 17} — | 38
Oberhasle . . . . F29}) 4d4i 95F bl b} 20 —| 4} 4| 11} 10 5 4, 1
Pruntrut. . . . . |106]| 555| 493| 29| 33| — | 11 | 379| 10| 44|111| —] 304| 296 ol i
Saanen. ... oo =l 16) 87 60| 27 —] 24 2 69| —| T —| 7| 29| 14| 12| 3
Schwarzcnburg P98 45 37 3 5] 1| — S84 el 54 43 11
Seftigen .. ... ... .} 356} 98} 66} 32—} 9L 2 2 —| 4 10 21 21| — | —
Signan: o o~ 0 520 1841 10128 - b1 - ]2 9| —| 9| 40| 4] 52| 33| 18
Ober-Simmenthal . 32| 43| 17| 21} 5| — | — 38| —| 1| —| 4| 11 11, — | —
Nieder-Simmenthal .| 28| 73| 56| 15| 2| —| 2 491 17 51 141 21 49% 201 29 | —
Thun . . .01 90] 2250 1831 321 10— | 2. 181 1.8} 30| 4] 149( 123[ 20| 6
Trachselwald . . .| 52| 123 96| 27| —| —| 2 63| —| 8| 50| —| 32| 27 b | —
Wangen .. &, o 441 0690394 28 21 -8 46| —| 1| 8| 10| 30| 14| 14, 2
Total [2571|5678|/3969 | 460|249 | 61 | 68 | 3218| 25 (374 (1303|629 | 3644|1700 | 1813|131
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Tabelle 11T

Amtsgerichten im Jahre 1906 behandelten Zivil- und Justizgeschifte.
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Ubersicht der von den Amtsgerichten, als erstinstanzlichen Gerichten, im Jahre 1906 behandelten Zivil- und Justizgeschifte.

Tabelle III.

Obergericht.
ZUBISUY
OJGqOBIDHBUGISUB[OB —(chr-tlmcov—tr-ilv—n—«co|v-4|01| ! !colv—n—n—c’y—qcot.\l—iza
uonyejpddy oS1oyuy
o[ awpuy = A Rt B R O A R B B A el N RS
uoey SN s yoIgdiyeg il b I‘"NH ! I'_( | =3 [ lm | = ! L] ] | IHCO IN &
LENENBIGIEN — g
e el P B LA e L e
BLRERUEL (R0 )1 u o — H O | || NI
-uaqons.mmqomsllrllgugﬁ;m 2N R l | ! i A ] I IH I lN |'-‘ §
J00ITATIRS R R a5 I e B i I R
-Ier[iqowwy sne uaSey =
udaeSaqsFunySoayusp o chmv—ua | lmr- |—<<.\1 |v—<<rn—« |oov—uo<:\1 [NNF#LQLDNC\I — o
pun -sSunjSosag il & = (=
UASR[YSIJRYOSIAIR A wmgmvam|ﬂmlﬁwmluﬁlﬁmmI‘”'b‘ﬂlmtﬁﬁgg
uo!@med;:eégzgpuema(l ||i]|12®]|N1||MI$mI|£]‘—'III|I|’£
uoSe[ysSunproyp sy HESRNenPReNNEE] UK PNy el TE e g
— o
¥
_aq;’pggs;;ggﬁggggm IR O 5 T S o o - a0 i I O I B
oSSl L 22 Rl Labidealo b Bl Bl ksl b Sal- bl 2l =
351poIoun aenuep 1 juy mm%c‘_‘or-comﬁicq-—n—‘mcom | ]oolcowcomﬁ‘ e lﬁqm'_'g
» i
J51PO[ID 910 A\ 219pUR JUY o it ol B 2 ot | g baip nt I IN—“—' IHNE‘HN hrtashlind o 3 o
@w
18P0 1031 Yoan(y f—@ﬂg& Icﬁgl‘o’fw“@g“ggwf*cﬁo i |mo‘2_m |gmc> §
D, gc—\;é%b-ccoggg:gw:%ngﬁc\ﬁw:ﬁ‘f‘:bﬁb‘hgir—e g
s
-
&
) TR
o= a0 e i
= A g ' 2 g
r -
£ 5 wlw B5.8% % S< 8 88 £
E g L, @S ey EREAMET gk BE8e cate e
3 S cm o252 p=sE5d2asc28cs52RE 30
AP LR IR ER R Rt SR L
R i AT e 188D (BTLS Bg B ign g Loy .00 .5 .o
<R ERRSAERER ARSI REOR R R R OREHE




	Geschäftsbericht des Obergerichts

